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Vorlage 
Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

Verwaltungsausschuss 13.11.2012   X     
Rat 20.11.2012 X       
 
Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht des 
Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR 

     
                

   Ja X Nein   Ja X Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Änderungen bei der Entsendung von städtischen Vertr etern in Gesellschafterversam m-
lungen und Neubesetzung in Aufsichtsräten städtisch er Gesellschaften 
 
 
„ 1. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 
 

Herr Gerhard Wandt wird aus der Gesellschafterversammlung der Flughafen Braun-
schweig-Wolfsburg GmbH abberufen und  

  
Herr Dr. Sebastian Kretschmann  

 

  
wird zum Stellvertreter des Vertreters der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Flug-
hafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH gewählt. 
 
 
 

2. Nordzucker Holding-AG 
 Nordzucker AG 
 

Herr Gerhard Wandt wird aus der Hauptversammlung der Nordzucker Holding-AG und der 
Hauptversammlung der Nordzucker AG abberufen und 

  
Herr Dr. Sebastian Kretschmann  

 

  
wird zum Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung der Nordzucker Holding-AG und 
der Hauptversammlung der Nordzucker AG gewählt. 
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3. Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 
 

In den Aufsichtsrat der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH wird  
  

Herr Ratsherr Fred Maul  
(Vorschlagsrecht der CDU-Fraktion) 

  
entsandt. 
 
 
 

4. Struktur-Förderung Braunschweig GmbH 
 

Herr Gerhard Wandt wird aus dem Aufsichtsrat der Struktur-Förderung Braunschweig 
GmbH abberufen und 

  
Herr Ratsherr Frank Täubert  

(Vorschlagsrecht der CDU-Fraktion) 

  
wird in den Aufsichtsrat der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH entsandt. 
 
 
 

5. Volkshochschule Braunschweig GmbH 
 

Herr Ratsherr Frank Täubert wird aus der Gesellschafterversammlung der Volkshochschule 
Braunschweig GmbH abberufen und 

  
Herr Dr. Sebastian Kretschmann  

 

  
wird zum Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Volkshochschule 
Braunschweig GmbH gewählt.“ 
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Begründung: 
 
Mit Ablauf des 31. Oktober 2012 ist Herr Gerhard Wandt auf eigenen Wunsch aus dem Rat 
der Stadt ausgeschieden. Seine Mitgliedschaft im Rat endet durch den feststellenden Be-
schluss des Rates in seiner heutigen Sitzung (siehe Drucksache Nr. 15690/12). Es ist vorge-
sehen, dass der Rat ebenfalls in seiner heutigen Sitzung über die Nachfolge beschließt. 
 
In diesem Zusammenhang soll auch die Neubesetzung der bisher von Herrn Wandt wahr-
genommenen Mandate in der Gesellschafterversammlung der Flughafen Braunschweig-
Wolfsburg GmbH, in den Hauptversammlungen der Nordzucker Holding-AG und der Nord-
zucker AG sowie in den Aufsichtsräten der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 
und der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH erfolgen. 
 
Darüber hinaus soll Herr Ratsherr Täubert als Vertreter der Stadt in der Gesellschafterver-
sammlung der Volkshochschule Braunschweig GmbH abberufen werden. 
 
Die Vertreter in den Gesellschafter- und Hauptversammlungen der städtischen Gesellschaf-
ten und Beteiligungen werden durch den jeweiligen Entsendebeschluss des Rates auf un-
bestimmte Zeit berufen. Bis zu ihrer Abberufung durch den Rat sind sie die entsandten Ver-
treter der Stadt in der jeweiligen Gesellschafter- oder Hauptversammlung. Aus diesem Grund 
ist neben der vorgesehenen neuen Entsendung zugleich die Abberufung des zuvor entsand-
ten Vertreters vorzunehmen. 
 
In die Gesellschafter- bzw. Hauptversammlungen der im Beschlussvorschlag unter Ziff. 1, 2 
und 5 genannten Gesellschaften ist die Stadt berechtigt, jeweils einen Vertreter zu entsen-
den. Demgemäß erfolgt eine Wahl gem. § 67 NKomVG. Bisher hatte die CDU-Fraktion den 
Vorschlag unterbreitet. 
 
Hinsichtlich des Aufsichtsratsmandates bei der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig 
mbH endet dieses gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages mit dem Ausschei-
den aus dem Rat. 
 
Der Gesellschaftsvertrag der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH enthält die Regelung, 
dass die Amtszeit der von der Stadt entsandten Mitglieder spätestens mit Ablauf der Wahlperio-
de der Stadt Braunschweig endet, sodass eine automatische Beendigung der Amtszeit von 
Herrn Wandt nicht eintritt. Aus diesem Grund ist Herr Wandt zunächst aus dem Aufsichtsrat 
abzuberufen (§ 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages). 
 
Das Vorschlagsrecht für die Neubesetzung der Mandate in den Aufsichtsräten der Hafenbe-
triebsgesellschaft und der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH obliegt der CDU-
Fraktion. Die jeweilige Neubesetzung durch die in den Beschlussvorschlägen genannten 
Personen entspricht dem Vorschlag der CDU-Fraktion. 
 
I. A. 
 
 
 
gez. 
 
Ruppert 


